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Erklärung der Kommission

Die Kommission wird im Rahmen der Strategie der Europäischen Union für den Schutz und das 

Wohlergehen von Tieren1 das Wohlergehen von Hunden und Katzen im Rahmen von Geschäfts-

praktiken untersuchen. 

1  COM(2012) 6 final/2: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Strategie der Europäischen 
Union für den Schutz und das Wohlergehen von Tieren 2012-2015. 

116821/EU XXIV. GP
Eingelangt am 06/06/13



10194/13 ADD 1  cb/kr 2 
 DQPG  DE

Deuten die Ergebnisse dieser Untersuchung darauf hin, dass diese Geschäftspraktiken mit Gesund-

heitsrisiken verbunden sind, so wird die Kommission geeignete Lösungen für den Schutz der 

Gesundheit von Mensch und Tier erwägen, indem sie u. a. dem Europäischen Parlament und dem 

Rat vorschlägt, die bestehenden Rechtsvorschriften der EU für den Handel mit Hunden und Katzen 

in geeigneter Weise anzupassen, u. a. durch die Einführung kompatibler Systeme zur Registrierung 

von Hunden und Katzen, die in allen Mitgliedstaaten zugänglich sind. 

Vor diesem Hintergrund wird die Kommission prüfen, ob es machbar und zweckdienlich ist, solche 

Registriersysteme auch auf Hunde und Katzen auszudehnen, die gemäß den EU-Rechtsvorschriften 

für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken gekennzeichnet und 

identifiziert wurden. 

_________________




